




om Praxis konkret I Social Media in der Arztpraxis 

ein, auch der Verfasser. Je mehr Personen 
auf Ihrer Facebookseite aktiv sind, desto 
größer sind Reichweite und „Werbeeffekt". 

Wie reagiert man auf einen 
Kommentar? 

Sie müssen nicht jeden Kommentar kom
mentieren, aber auf Fragen sollte schnell 
reagiert werden, bestenfalls noch am sel
ben Tag. Grundsätzlich gilt, dass Sie sich 
für Lob oder Kritik bedanken. Meistens 
ist ein Kommentar zu einer geäußerten 
Kritik ausreichend seitens der Praxis. Der 
Beitrag kann auch mit einem Klick auf 
„Verbergen" für andere (nur nicht für die 
Person, die ihn verfasst hat) unsichtbar 
werden - somit ist er quasi aus der Chro
nik verschwunden. Das sofortige Löschen 
des Posts ist auch eine Option, sollte aber 
nur bei sehr beleidigenden oder rechtlich 
nicht vertretbaren Äußerungen erfolgen, 
denn das Löschen animiert viele User, 
nochmal deutlicher im Ton zu werden, 
und eine Eskalation ist schädlich. Im be
sonders schweren Fällen kann auch Face
book direkt benachrichtigt werden, auch 
das Einschalten eines Anwaltes kann 
sinnvoll sein. Es ist mit Facebook noch 
ausgeprägter als mit der Internetseite der 
Praxis oder Klinik: veraltete Daten, 
schlechte oder keine Fotos, keine Neuig
keiten, keine Reaktionen auf Fragen oder 
Kommentare sorgen für einen schlechten 
Eindruck und vermitteln kein Vertrauen. 
Wie im normalen Alltag muss der Arzt 
nicht alles selber übernehmen. Auch die 
Facebookseitenpflege kann delegiert wer
den, im Idealfall ist dies eine interne Per
son, die im ständigen Kontakt mit dem 
Arzt steht und die Befugnis besitzt, teil
weise oder gänzlich im Namen der Praxis 
bei Facebook tätig zu sein. Es kann auch 
eine Agentur beauftragt werden, wobei 
auch hier sichergestellt sein muss, dass die 
Agentur einen regelmäßigen Kontakt (z.B. 
wöchentliche Telefontermine) zum Arzt 
hat und Medizin-Know-how besitzt. 

Aussagekräftige Statistik 

Die Statistikfunktion von Facebook wird 
von viele.n viel zu wenig beachtet, dabei 
bietet sie kostenlose, interessante Infor
mationen. Es ist zum Beispiel erkennbar, 
welche Posts, also welche Themen beson
ders gut ankamen und Beachtung fanden, 
oder welche Eigenschaften die „Fans" ei
gentlich besitzen, also männlich oder 
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weiblich, Alter oder Wohnort. Anhand 
der Statistik können Sie auch erkennen, 
welcher Zeitpunkt des Postens besonders 
effektiv ist, also wann besuchen Ihre 

,,Fans" Ihre Facebookseite? 
Der erste Blick geht meist auf die Zahl 

der „Gefällt-mir-Angaben". Faktisch sagt 
die Zahl nicht viel aus, da Fans auch ge
kauft werden können, wovor aber mit 
Blick auf die Glaubwürdigkeit nur ge
warnt werden kann. Dennoch bedeutet 
eine hohe „Fanzahl" auch, dass Sie viele 
Menschen erreichen können. Gute Posts, 
eine gute Pflege und der offensive Hin
weis auf die Facebookseite sind die Säu
len des Erfolges. 

Juristische Tipps 

Wie bei jedem anderen Auftritt in elek
tronischen Medien sind auch bei der Fa
cebookpräsenz die gesetzlichen Kenn
zeichnungspflichten zu beachten. Achten 
Sie also darauf, jederzeit ein korrektes 
Impressum vorzuhalten -·- mit allen 
Pflichtangaben über den Anbieter, abruf
bar sowohl in der Desktop- als auch in 
der mobilen Variante. Bei Facebook gel
ten Urheber- und Persönlichkeitsrechte 
ebenso wie das Datenschutzrecht. Möch
ten Sie etwa Bilder Ihrer Mitarbeiter oder 
Ihrer Patienten veröffentlichen, müssen 
diese im Regelfall zuvor in Kenntnis des 
Verwendungszwecks ihr Einverständnis 
erteilt haben. Aus Nachweisgründen soll
ten sie diese Einwilligung auch schriftlich 
dokumentieren und aufbewahren. Ob 
und in welchem Umfang Fotografien ver
wendet werden dürfen, hängt zudem 
nicht nur von der Einwilligung der Abge
bildeten ab. Parallel ist immer zu klären, 
ob Sie für den vorgesehenen Verwen
dungszweck die Rechte des Fotografen 
wirksam und in ausreichendem Maße er
worben haben. Hierzu sollten Sie mög
lichst genau den Kontext der Fotonut
zung und ihren Zweck_ beschreiben und 
erwähnen, dass eine Verwendung in so
zialen Medien geplant ist. Und vergessen 
Sie nicht, mit dem Fotografen die Frage 
der Urhebernennung zu besprechen - bei 
Fotografien von Agenturen oder Bildda
tenbanken ist diesbezüglich ein Blick in 
deren allgemeine Geschäfts- oder Nut
zungsbedingungen unerlässlich. 

Der Beitrag ist die gekürzte Version eines Kapitels aus 
dem Buch „Social Media für die erfolgreiche Arzt
praxis" von M. Däumler und M. Hotze (s. Infobox). 

Zwar sind das Berufsrecht sowie die für 
Arztpraxen einschlägigen rechtlichen 
Rahmenbedingungen stark liberalisiert 
worden. Dessen ungeachtet gelten aber 
die Vorgaben des_ Heilmittelwerbegeset
zes. Vermeiden Sie daher irreführende, 
anpreisende oder vergleichende Werbung 
und beachten Sie die Verpflichtung zu 
sachgerechter und angemessener Infor
mation. Auch wenn Facebook dazu verlei
tet: Auch hier sollten reißerische Ausfüh
rungen und die reklamehafte Wiedergabe 
von Inhalten unterbleiben. Vorsicht gilt 
auch für Reaktionen auf Nutzereinträge. 
Auch dann, wenn ein Patient seinen Fall 
auf Facebook öffentlich macht - kontern 
Sie nicht mit Behandlungsdetails und an
deren sensiblen Patientendaten. Diese 
Korrespondenz ist ausschließlich im Ver
hältnis Arzt/Patient zu besprechen und 
das sollten Sie den anderen Nutzern auch 
mitteilen. Die Vorstellung von Eingriffen 
und Behandlungsmethoden auflhrer Fa
cebookpräsenz ist grundsätzlich zulässig. 
Allerdings ist zwingend das Irreführungs
gebot zu beachten - ein fälschlicher Ein
druck über die therapeutische Wirkung 
von Behandlungen oder deren Erfolgsaus
sichten ist nach wie vor unzulässig. Ver
meiden Sie missbräuchliche oder absto
ßende Darstellungen und verzichten Sie 
auf die Werbung mit Selbstverständlich
keiten und Schleichwerbung für Drittpro
dukte. Im Hinblick auf das Angebot von 
Produkten über Facebook seien Sie vor
sichtig und prüfen Sie rechtzeitig vorher 
für jeden Einzelfall, ob das Berufsrecht 
der Ärzte den Verkauf von Produkten als 
notwendiger Bestandteil der ärztlichen 
Therapie zulässt. 
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